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Ja zur Kultur
Aufruf der Schweizerischen Chorvereinigung
zur Abstimmung vom 28. September 7 986
über die Kulturinitiative

Es liegt nicht in der Absicht der Schweizerischen Chorvereinigung, noch liegt es in
ihrer Kompetenz, Abstimmungsparolen herauszugeben. Die Sängerinnen und Sänger

sind völlig frei in ihrem Entscheid.
Eines ist jedoch von entscheidender Bedeutung:
Das JA zu einer der beiden Aiterna tiven soll ein überzeugtes JA zur Kultur werden.
Deshalb empfehlen wir, das Ja zum einen Text nicht mW einem NEIN zum andern Text
zu verbinden, sondern mit Stimmenthaltung.
Damit stehen möglichst vielen JA-Stimmen möglichst wenig NEIN-Stimmen gegenüber.

Nur so wird zumindest ein Ziel erreicht:

Das JA zur Kultur

Der Zentral Präsident:
Ernst Kleiner

Brief des Bundespräsidenten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Am 28. September 1 986 werden Sie an die Urnen gerufen, um über die Kultur als
wichtigen Bestandteil unserer Gemeinschaft und unseres Staates abzustimmen. Sie
haben dabei die Wahl zwischen der sogenannten «Eidgenössischen Kulturinitiative»
und einem von Bundesrat und Parlament ausgearbeiteten Gegenvorschlag.
Die Initiative verlangt, der Bund müsse die Kultur jährlich mit einem Prozent seiner
Ausgaben fördern. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab, weil sie zu wenig

auf die Kantone Rücksicht nimmt und eine zu starre Finanzierungsregelung
vorsieht.

Der Gegenvorschlag erfüllt die Grundanliegen der Initiative ebenfalls. Er respektiert
jedoch die wichtige Rolle der Kantone, Gemeinden und Privaten in der Kulturförderung,

entfalten sich doch unsere Traditionen und unser Brauchtum in erster Linie in
deren Wirkungsbereich. In einem zentralen Punkt geht der Gegenvorschlag sogar
über die Initiative hinaus, indem er den Bund verpflichtet, die kulturellen Bedürfnisse
aller Teile der Bevölkerung sowie die kulturelle Vielfalt des Landes, also auch die vier
Landessprachen, in seiner gesamten Tätigkeit zu berücksichtigen. Mit dieser Forderung

bekennen Bundesrat und Parlament, dass sie Kultur nicht nur als schönen
Schmuck des Daseins verstehen, sondern in ihr auch Massstab und Ziel staatlichen
Handelns sehen. Mit einem Kulturartikel im Sinne des Gegenvorschlages wird es
möglich, dass der Bund dort, wo Private, Gemeinden und Kantone bei der Kulturförderung

nicht mehr allein in der Lage sind zu helfen, vermehrt Unterstützung leistet.
Dies gilt für alle kulturellen Ausdrucksformen, die in unserem Lande gepflegt werden,
insbesondere auch für die Unterstützung der Volksmusik, des Blasmusikwesens, des
Chorgesangs, des Volkstheaters und verschiedener Arten unseres Brauchtums.
Ich bitte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 28. September 1 986 zur Urne
zu gehen und ein Ja für den Gegenvorschlag einzulegen. Alphons Egli

Bundespräsident
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